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Pierre-Yves Maillard, Präsident SGB

Die Arbeitswel t  vor den Folgen der Krise schützen und wieder eine Zukunftsper-
spekt ive schaffen :

Es braucht eine ehrgeizige Lohn- und Sozialagenda für 2021

Dunkle Schatten lasten zu Beginn dieses Jahres auf der Arbeitswelt. Viele Haushalte mussten im
letzten Jahr bedeutende Einkommensverluste hinnehmen und starten daher aus einer schlechte-
ren Situation ins neue Jahr als 2020. Die Unterbeschäftigung ist so hoch wie nie zuvor: Zählt man
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit zusammen, ergibt sich ein Rekordhoch der Unterbeschäftigung
von 10 Prozent. Und die wirtschaftlichen Aussichten bleiben ungewiss, was bei vielen die berech-
tigte Angst vor Prekarität schürt, von den Jüngsten, die in den Arbeitsmarkt eintreten, bis hin zu
Arbeitnehmenden am Ende ihrer Laufbahn.

Der Kampf der eidgenössischen und kantonalen Behörden gegen die Pandemie hat extrem unge-
rechte Folgen. Der Staat verbietet Aktivitäten, sobald sich die Situation verschlechtert, und bürdet
somit einem Teil der Bevölkerung die wirtschaftlichen Kosten für Massnahmen auf, die im Namen
der Gesundheit aller getroffen wurden. Dabei haben diese Personen keinerlei Fehler begangen. Im
Gegenteil, sie haben sich oft sehr diszipliniert an die verschiedenen Anordnungen und zu treffen-
den Schutzmassnahmen gehalten. Der Staat hat es in der zweiten Welle verpasst, zu jeder Ver-
schärfung einen wirksamen Schutz der Einkommen derjenigen zu garantieren, denen er verbietet
zu arbeiten. Gesundheitsbehörden und Regierungen beschliessen zwar regelmässig – auf dringli-
che Empfehlung der Epidemiologen – tiefgreifende Einschränkungen. Zeitgleich ausreichende
Massnahmen zur wirtschaftlichen und sozialen Abfederung vorzubereiten und umzusetzen haben
sie aber jeweils versäumt.

Die Beteuerung «wir lassen euch nicht im Stich», welche die Bundespräsidentin im Namen des
gesamten Bundesrats aussprach, wird somit in der Praxis nicht eingelöst.

Und wenn wir das Schlimmste verhindern konnten, dann dank harter Interventionen der Gewerk-
schaften und einiger Wirtschaftsorganisationen beim Bundesrat oder oft auch direkt im Parlament.
Es brauchte unseren unermüdlichen Einsatz um beispielsweise zu erreichen, dass die Kurzarbeit
auf befristete und atypische Arbeitsverhältnisse ausgeweitet wurde. Um Entschädigungen für El-
tern einzuführen, die wegen Betreuungspflichte aufgrund einer Schulschliessung oder Quarantäne
einer Klasse nicht zur Arbeit gehen konnten. Und ganz besonders um zu erreichen, dass die nied-
rigsten Einkommen bei Kurzarbeit endlich zu 100 Prozent entschädigt werden. Nichts davon war
von vornherein als Begleitmassnahme geplant.
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Heute müssen sich Hunderttausende mit den Mühen der Schweizer Bürokratie herumschlagen
und werden ohne Rücksicht auf die Besonderheiten ihrer Situation von einer Abteilung zur nächs-
ten geschickt. Was schliesslich die Unterstützungsmassnahmen betrifft, welche das Parlament mit
grosser Mühe doch noch beschlossen hat, gibt es unfaire Schwelleneffekte wie z. B. der zu hohen
und willkürlichen Grenze von 40 Prozent Umsatzeinbusse, damit verfehlen diese oft ihr Ziel.

Schliesslich warten die Männer und Frauen, die im Gesundheitswesen arbeiten und die alles ge-
geben haben, um die lebensnotwendige Versorgung zu gewährleisten, immer noch auf eine ange-
messene Vergütung für ihren ausserordentlichen Einsatz. Es hat sich gezeigt, dass die Organisa-
tion des Gesundheitssystems als Markt mit ihrem Anreiz maximaler Rentabilität für die Anbieter
ungeeignet ist, um aussergewöhnlicher Ereignisse bewältigen zu können: Diese Lektion müssen
wir in Erinnerung behalten, wenn es in Zukunft um die Finanzierung der Pflege geht. Aber jetzt sind
es die Mitarbeitenden, welche die Hauptlast dieser Unzulänglichkeiten tragen mussten, und für
dieses Engagement drängt sich eine Anerkennung auf. Die Tatsache, dass Mitarbeitende in Alters-
und Pflegeheimen nicht immer nicht immer in Quarantäne gehen können, wenn es nötig wäre, ist
schlicht inakzeptabel. Dieses Jahr braucht es personelle Verstärkung in Heimen und Krankenhäu-
sern. Der Bundesrat und die Kantone müssen sie anordnen und finanzieren. Mit dieser Verstärkung
können Teams entlastet und unser Gesundheitssystem widerstandsfähiger gemacht werden. Das
kann helfen zu vermeiden, dass in der Hektik überrissene Massnahmen getroffen werden, weil sie
nicht ausreichend abgestimmt und evaluiert wurden.

***

Wir beginnen das Jahr also in einer katastrophalen Situation, was den nationalen Zusammenhalt
betrifft. Die Branchen, die in dieser Krise geopfert werden, die Arbeiterinnen und Arbeiter, die da-
von betroffen sind, ob Angestellte oder Selbstständige, und ihre Familien haben guten Grund, sich
vom Land und seinen Behörden im Stich gelassen zu fühlen. Es geht insbesondere um den Tou-
rismus, das Hotel- und Gastgewerbe und um die Bereiche Kultur, Freizeit, Sport, Reisen und Ver-
anstaltungen. Hunderttausende von Menschen arbeiten in diesen Branchen. Zusammen mit ihren
Familien sind es zweifellos mehr als eine Million Menschen, die sich in prekären Verhältnissen
befinden. Und auf der anderen Seite müssen sich diejenigen, die als systemrelevant entdeckt wur-
den, vorerst damit begnügen, noch härter zu arbeiten, ohne reale Aussicht auf dauerhafte Lohn-
verbesserungen.

Aber diese Situation ist auch eine Katastrophe für unseren sozialen Zusammenhalt. Die Krise wird
zu einem massiven Anstieg der Ungleichheit führen. Die Berufe, die von brutalem Arbeitsplatzab-
bau und Kurzarbeit betroffen sind, sind die am schlechtest bezahlten. Umgekehrt sind die höchs-
ten Löhne deutlich weniger betroffen, und die Kapitalmärkte samt den von ihnen generierten Ein-
kommen präsentieren sich in besserer Verfassung als je zuvor. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass
eine Pandemie am Ende in eine weiter geöffnete Lohn- und Vermögensschere mündet.

Damit sich dieses Gefühl des Verlassenseins und des Verrats nicht auf Dauer festsetzt, kann ge-
handelt werden, sofern der Bundesrat der Bürokratie diesmal keinen Raum lässt und sich als fähig
erweist, dafür zu sorgen, den Betroffenen schnell eine konkrete Entschädigung zukommen zu las-
sen. Die Unterstützung mittels der sogenannten Härtefallregelung muss in den nächsten Wochen
umgesetzt werden, und der Bundesrat muss alle rechtlichen Spielräume nutzen, um sie so unkom-
pliziert zugänglich wie möglich zu gestalten. Die Zerstörung von Arbeitsplätzen so weit wie möglich
zu verhindern, ist eine Anstrengung, der man sich zu Beginn des Jahres mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln widmen sollte, um soziale Katastrophen bei Jugendlichen und Arbeitnehmern
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am Ende ihres Berufslebens zu vermeiden, aber auch um den Aufschwung zu beschleunigen, so-
bald die Pandemie unter Kontrolle gebracht wurde.

Ebenso erwarten wir, dass die 100prozentige Lohngarantie bei Kurzarbeit schon mit den Januar-
Ausgleichszahlungen wirksam wird. Und dass die geplanten Hilfen für den Kultur- und Veranstal-
tungsbereich endlich ihre Empfänger erreichen, und zwar in allen Kantonen. Sobald diese erste
Hilfe gewährt wurde, muss der Bundesrat dem Kultursektor eine ernsthafte und stabile Perspektive
für die Wiederaufnahme seiner Tätigkeit geben.

Schliesslich haben, egal was getan wird, weit über eine Million Arbeitnehmende letztes Jahr 20
Prozent ihres Einkommens für einen Monat oder mehr verloren. Dabei handelt es sich hauptsäch-
lich um Mitarbeitende am unteren Ende der Lohnskala. Im Sommer 2020 wurde die durchschnitt-
liche Auswirkung dieser Verluste auf die gesamte Bevölkerung unseres Landes geschätzt. Wir wis-
sen daher, wenn wir uns wieder auf die tatsächlich Betroffenen konzentrieren, dass sich die Ver-
luste auf mehrere tausend Franken pro betroffenen Haushalt belaufen. Diese Verluste führen dazu,
dass diese Haushalte noch stärker dem Risiko ausgesetzt sind, unvorhergesehene Ausgaben nicht
bewältigen zu können, insbesondere Gesundheitskosten.

Auf der anderen Seite verfügt jeder Schweizer Vier-Personen-Haushalt über ein Sparbuch mit rund
2’000 Franken, das bei seiner Krankenkasse hinterlegt ist. Die Überschussreserven aus dem KVG
belaufen sich nämlich auf rund 5 Milliarden Franken, was gut 500 Franken pro Person entspricht.

Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um dieses Geld an die Versicherten zurückzuverteilen. Dies
würde einerseits einen Teil des Kaufkraftverlustes der von der Krise betroffenen Haushalte ausglei-
chen. Andererseits wissen wir heute, dass einer der Zwecke dieser Reserven (die Finanzierung des
Gesundheitssystems im Falle einer Pandemie) hinfällig ist: Der Pandemie-Fall ist eingetroffen und
alles deutet darauf hin, dass er nicht den massiven Abbau der Reserven erfordert hat, wie ihn die
Krankenkassen befürchtet haben.

Diese Umverteilung ist also möglich und notwendig. Es gibt nur einen Weg, um sicherzustellen,
dass sie unter fairen und sicheren Bedingungen durchgeführt wird: eine Zurückzahlung an alle
EinwohnerInnen dieses Landes, Erwachsene und Kinder, mit dem gleichen Frankenbetrag pro
Kopf. Dies ist der einzige Weg, um fair zu sein und Mitnahmeeffekte oder Ungerechtigkeiten zu
vermeiden, die eine Umverteilung gemäss der Situation der einzelnen Krankenkassen unweigerlich
verursachen würde. Bei der ersten Lesung des Covid-19-Gesetzes im Frühjahr haben wir eine kom-
plette entsprechende Gesetzesänderung vorgelegt. Dieser Vorschlag bleibt auf dem Tisch.

***

Wie ich schon sagte, hat die Krise die Arbeitswelt sehr ungerecht getroffen. Die tiefsten Einkom-
men, die prekärsten Arbeitnehmenden, die am stärksten gefährdeten Menschen haben einen ho-
hen Preis bezahlt. Wir müssen nicht nur verhindern, dass sich diese Ungerechtigkeit in diesem
Jahr noch verschlimmert, sondern wir müssen diesen Trend langfristig umkehren.

Das stärkt uns in den Kämpfen, die wir im Jahr 2021 führen werden und die über die Folgen der
Pandemie hinausgehen. So steht zum Beispiel das Thema Altersvorsorge an einem Scheideweg.
Das Parlament droht mit einer Verschlechterung der AHV-Leistungen, insbesondere für Frauen.
Die Renten der 2. Säule werden im anhaltenden Tiefzins-Umfeld ausgehöhlt: Unser System leidet
unter seiner Abhängigkeit von den Finanzmärkten. Und die Rechten im Parlament wollen mit der
dritten Säule eine private Altersvorsorge stärken, die sich nur an die höchsten Einkommen richtet.
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Angesichts dessen werden wir in die Offensive gehen. In den kommenden Monaten werden wir
unsere Initiative für eine 13. AHV-Rente zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Und wir werden
den Sozialpartner-Kompromiss zum BVG verteidigen, der hilft, die wichtigsten Probleme der 2.
Säule zu lösen.

Ganz allgemein wollen wir, dass das Land aus dieser Prüfung mit gestärkter Solidarität hervorgeht
und sich das Vertrauen in die Zukunft für unsere Jugend bewahrt. Wir werden von den Behörden
weiterhin verlangen, alle eingegangenen Verpflichtungen in diesem Sinne weiterzuführen und in
ihren Entscheidungen Ausgewogenheit und Gerechtigkeit zu beweisen. Aber wir werden auch,
und dies sobald es die Pandemie-Situation erlaubt, mit aller nötigen Kraft auf die Strasse zurück-
kehren – für Arbeit und für Löhne. Denn es ist inakzeptabel, dass die Arbeitnehmenden für eine
Krise bezahlen sollen, für die sie in keiner Weise verantwortlich sind.
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Daniel Lampart, Leiter SGB-Sekretariat

Löhne, Renten und Arbeitsplätze sichern – heute und morgen

Unterbeschäftigung auf Rekordniveau

Die Corona-Krise hat sehr schmerzhafte Spuren in der Arbeitswelt hinterlassen. Ende 2020 dürfte
die Unterbeschäftigung in der Schweiz ungefähr 10 Prozent betragen haben (gemessen in Voll-
zeitstellen). Das ist im Vergleich zu früheren Rezessionen, wie beispielsweise der Finanzkrise, in
einer ganz anderen Grössenordnung. Ohne die sozialpolitischen Stabilisierungsmassnahmen
(Kurzarbeit, EO u. a.) wäre alles noch viel schlimmer. Um das zu sehen, reicht ein Blick in die USA,
wo die Arbeitslosigkeit steil in die Höhe schoss.

Unterbeschäftigung in der Schweiz
(Vollzeitäquivalente, in Prozent)

Wirtschaftskrisen treffen in der Regel diejenigen am stärksten, die keine stabilen Arbeitsverhält-
nisse haben. Das sind Jüngere, Arbeitnehmende mit befristeten Stellen sowie in anderen prekären
Vertragsformen wie Arbeit auf Abruf u. a. In der Corona-Krise ist die Erwerbsbeteiligung der 15 bis
24-Jährigen bedenklich stark gesunken, was nicht nur Sorgen in Bezug auf die Zukunft der Be-
troffenen, sondern auch auf die Zukunft der Schweizer Wirtschaft hervorruft.
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Erwerbstätigenquote der 15-24-Jährigen
(in Prozent, bis 2019 Mittelwert über 3 Quartale)

Gleichzeitig ist es für Arbeitslose mit der Teil-Schliessung der Wirtschaft noch schwieriger gewor-
den, wieder eine Stelle zu finden. Es drohen mehr Aussteuerungen. Das trifft besonders ältere
Arbeitslose, wo die Arbeitslosigkeit bis November weiter zugenommen hat.

Arbeitslosenquote nach Altersgruppen
(in Prozent, saisonbereinigt)

Geringverdienende überproportional betroffen – Kaufkraftprobleme verschärfen sich

Ebenfalls besonders stark betroffen sind GeringverdienerInnen. Weil die gesundheitspolitischen
Massnahmen vor allem das Gastgewerbe, den Tourismus oder den Kultursektor betreffen, wo es
mehr Arbeitnehmende mit tieferen Einkommen gibt. Sie sind häufiger arbeitslos und auch über-
proportional in Kurzarbeit. Die vom Parlament beschlossene Aufstockung der Kurzarbeit wird ihre
Probleme lindern, was positiv ist. Allerdings profitieren nur Arbeitnehmende mit sehr tiefen Löhnen
davon.

Dazu kommt, dass die Löhne kaum steigen, während die Belastung durch die Krankenkassenprä-
mien anhaltend hoch ist. Die bereits vor der Corona-Krise herrschenden Kaufkraft- und Einkom-
mensprobleme haben sich verschärft und nicht gelöst. Das belastet auch zunehmend den privaten
Konsum und somit auch die Konjunkturentwicklung.
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Arbeitslosenquote nach Lohnklasse             Anteil Kurzarbeitende nach Lohnklasse
(in Prozent)                                                       (in Prozent)

Krise trifft Schweiz in einer schwierigen Phase

Die Corona-Krise trifft die Schweizer Wirtschaft in einer schwierigen Phase. Die starke Überbewer-
tung des Frankens hat nicht nur die Exportwirtschaft, sondern auch die Investitionsaktivität spürbar
ausgebremst. Die Schweizer Exporte von Industriemaschinen haben sich seit 2008 halbiert und
sind im laufenden Jahr auf das Niveau von 1988 gefallen. Das Investitionswachstum – insbeson-
dere in den Zukunftskategorien ICT, F&E und Software – war sogar geringer als im krisengeplagten
Euroraum.

Investitionen in ICT Investitionen in F&E sowie Software
(real, 2010=100) (real, 2010=100)

Von den 1990er Jahren bis zur Finanzkrise im Jahr 2008 hat die Schweizer Wirtschaft von der
Entwicklung auf den Finanzmärkten profitiert. Die steile Aufwärtsbewegung auf den Finanzmärkten
erlaubte eine komfortable Finanzierung der Pensionskassen. Auch der Finanzplatz profitierte. Und
der Frankenkurs war für die Realwirtschaft günstig. Ab der Finanzkrise drehte sich das jedoch um.
Einerseits leidet die Realwirtschaft stark unter der Aufwertung des Frankens. Andererseits wird die
Finanzierung der Pensionskassen schwieriger. Die Neurenten bei den Pensionskassen sinken, ob-
wohl wir immer höhere Beiträge zahlen müssen..

Kaum ein Land ist so abhängig von den Finanzmärkten wie die Schweiz mit ihrem grossen Finanz-
platz und den bedeutenden Pensionskassen. Zudem ist die Wirtschaft stark dem Wechselkurs
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ausgesetzt. Denn die Schweiz ist stark vom Export abhängig und hat eine eigene, flexible Wäh-
rung. Auf- und Abwertungen wirken sich daher stärker auf das BIP aus als in den meisten anderen
Ländern

Wirtschaftliche Abhängigkeit von den Finanzmärkten: Indikator
(Renten der Pensionskassen und Wertschöpfung des Finanzsektors in Prozent des BIP)

Auswirkungen einer Aufwertung der eigenen Währung um 1 Prozent auf das BIP
(in Prozent, Mittelwert über 8 Quartale)1

Die ungünstige Entwicklung seit der Finanzkrise kann sich noch verstärken. Denn aufgrund der
geringeren Erträge aus den Finanzanlagen wird mehr gespart, was das Ertragspotenzial weiter ver-
ringert. Das nicht nur in den Pensionskassen, wo das Anlagekapital durch die höheren Beiträge
steigt, sondern auch in der Unfallversicherung. Zudem führen die sinkenden Pensionskassenren-
ten dazu, dass mehr Leute ein Fondskonto in der 3. Säule eröffnen werden.

1 Schätzung mit einem VAR-Modell über den Zeitraum von 1994 bis 2019. Variablen: realer Wechselkursindex gemäss BIZ
und reale BIP
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Kapitalbestand der Sozialversicherungen: Anteil am Bruttoinlandprodukt
(in Prozent des BIP)

Wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen und Forderungen

Die wirtschafts- und sozialpolitische Agenda 2021 ist anspruchsvoll. Unmittelbares Ziel bleibt, dass
die Arbeitsplätze und die Löhne in der Corona-Krise gesichert werden. Sobald die Pandemie unter
Kontrolle ist (Impfungen, Immunität der Corona-Erkrankten u. a.) muss alles unternommen werden,
um die Konjunktur wieder in Gang zu setzen und die enorme Unterbeschäftigung abzubauen. Für
die Zukunftsfähigkeit der Schweiz braucht es ein Umdenken in Bezug auf die Finanzmarktabhän-
gigkeit. Das Preis-Leistungsverhältnis in der Altersvorsorge kann durch die Stärkung der Umlage-
verfahren verbessert werden. Und in der Geldpolitik braucht es einen stärkeren Effort gegen die
giftige Frankenüberbewertung, welche die Entwicklung der für die Zukunft wichtigen Bereiche der
Investitionen und der Realwirtschaft beeinträchtigt. Auch der ökologische Umbau braucht eine in-
takte Realwirtschaft. Daraus ergeben sich folgende Forderungen:

 Eine Ausschüttung der überschüssigen Prämienreserven von 5 Mrd. Franken Das gibt nicht
nur einen Kaufkraftimpuls von über 500 Franken pro Kopf in einer schwierigen Zeit. Darüber
hinaus müssen die Krankenkassen-Prämienverbilligungen steigen.

 Eine Verlängerung der Anzahl Taggelder sowie der Rahmenfristen in der ALV bis zum Früh-
jahr – wie in der ersten Welle. Verlängerungen brauchen insbesondere ältere Arbeitslose und
Arbeitslose in Branchen und Berufen, die ganz oder teilweise geschlossen werden.

 Weitere Unterstützungsmassnahmen für die geschlossenen Branchen, um Konkurse und Ent-
lassungen zu verhindern – beispielsweise indem über das Instrument der Kurzarbeit zusätzli-
che Mittel überwiesen werden. Die Härtefalllösungen greifen nur teilweise und sind langsam.

 Der stark beanspruchte Gesundheitssektor braucht finanzielle Garantien, um die entsprechen-
den Kapazitäten stellen zu können. Das stark beanspruchte Personal hat zudem eine Lohner-
höhung mehr als verdient.

 Eine Stärkung des Umlageverfahrens in der Altersvorsorge, über die Umlagekomponente im
BVG-Kompromiss der Sozialpartner und über eine 13. AHV-Rente. Die Forderungen nach wei-
teren Steuererleichterungen bei der 3. Säule stehen völlig quer in der Landschaft. Die AHV soll
durch einen Teil der SNB-Gewinne mitfinanziert werden.
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 Eine konsequentere Bekämpfung der Frankenüberbewertung. Hier gibt es noch Potenzial, in-
dem die SNB klarer kommuniziert und sich entsprechende Ziele vorgibt.2

2 s. die Verweise in diesem Blog-Beitrag: https://www.sgb.ch/themen/wirtschaft/detail/schweizer-maschinenexporte-auf-
dem-niveau-von-1988-bekaempfung-der-frankenueberbewertung-ist-ueberfaellig-und-moeglich.

https://www.sgb.ch/themen/wirtschaft/detail/schweizer-maschinenexporte-aufdem-niveau-von-1988-bekaempfung-der-frankenueberbewertung-ist-ueberfaellig-und-moeglich
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Gabriela Medici, stellvertretende Sekretariatsleiterin SGB, zuständig für Sozialversicherungen

Weichenstel lungen in  der Altersvorsorge erfo lgen 2021

Das Leistungsniveau in der Altersvorsorge ist in Frage gestellt

Sowohl in der Schweiz wie auch international zeigt die Corona-Krise eindrücklich auf, wie wichtig
starke Sozialwerke sind. Dies gilt insbesondere für das Instrument der Kurzarbeit. Stabilität und
Sicherheit gibt auch eine intakte Altersvorsorge. Als negatives Beispiel gilt die USA, wo eine schwa-
che und individualisierte Rentenabsicherung dazu führt, dass viele US-AmerikanerInnen auch nach
dem Eintritt ins Rentenalter aus finanziellen Gründen weiterarbeiten müssen. Nun zeigt sich, dass
Regionen mit höherer Altersarmut häufig auch Gebiete mit höheren Infektionsraten sind. Denn die
Betroffenen sind oft in sogenannt essentiellen Berufen wie der Logistik, oder der Betreuung tätig.
Forscher empfehlen dem US-Gesetzgeber deshalb zur Pandemiebekämpfung, die Lebenshal-
tungskosten älterer Personen bei der Ausgestaltung von Konjunkturmassnahmen und Rentenre-
formen stärker zu berücksichtigen. Eine derart prekäre Rentensituation gilt es in der Schweiz mit
allen Mitteln zu verhindern. Doch auch hier reichen die Renten immer weniger zum Leben und der
Druck auf die Renten nimmt weiter zu.

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund wird sich 2021 neben der Bewältigung der Corona-Krise
schwerpunktmässig mit der Altersvorsorge befassen. Denn dieses Jahr werden die Weichen für
die materielle Sicherung der laufenden und künftigen Altersrenten gestellt. Jung und Alt sind davon
gleichermassen betroffen. Besonders exponiert sind bei den laufenden Reformen jene Arbeitneh-
menden, die zu tiefen und mittleren Einkommen arbeiten. Am meisten steht für die Frauen auf dem
Spiel: Zum einen können durch den Sozialpartnerkompromiss BVG 21 die skandalös tiefen Frau-
enrenten rasch und spürbar verbessert werden. Anderseits plant das Parlament eine AHV-Abbau-
vorlage mit Rentenverlusten von jährlich bis zu 1’200 Franken für die Frauen.

Für BezügerInnen mittlerer Renten sind Coiffeurbesuche ein Luxus

Vor knapp drei Wochen hat das Parlament mit nur zwei Gegenstimmen die Kurzarbeitsentschädi-
gung von Geringverdienenden aufgestockt. Seit wenigen Tagen werden im Covid-19-Gesetz des-
halb Einkommen bis 3’470 Franken garantiert. Damit anerkennt das Parlament, dass die Lebens-
haltungskosten in der Schweiz so hoch sind, dass Personen mit tieferen Löhnen nicht auf 20 Pro-
zent ihres Einkommens verzichten können, ohne in grössere Bedrängnis zu geraten.

Doch die Kaufkraftprobleme, vor denen im Zuge der Pandemiebekämpfung Personen mit sehr
geringen Einkommen geschützt werden sollen, sind für die Hälfte aller Rentnerinnen und Rentner
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bereits Realität. Denn die mittlere Rente der Personen, die 2018 in Rente gingen, betrug 3’449
Franken pro Monat – AHV- und BVG-Renten zusammen.

Eine Gegenüberstellung dieser Rente mit den gemäss Statistiken üblichen Ausgaben für eine Ein-
zelperson über 65 verdeutlicht, dass davon nach den Steuern, den Krankenkassenprämien und
der Miete nicht mehr allzu viel zum Leben übrigbleibt. Restaurant- und Coiffeurbesuche bleiben
für viele Rentnerinnen und Rentner ein seltener Luxus. Obwohl sie ein Leben lang gearbeitet ha-
ben.

Mittlere AHV- und BVG-Rente 2018 3’449
Steuern 266
Miete und Nebenkosten 1’035
Krankenkassenprämie 408
Gebühren 25

Verfügbares Einkommen 1’715
Nahrungsmittel/Getränke/Genussmittel 422
Kleider/Schuhe 59
Gesundheitsausgaben 216
Versicherungen 268
Wohnungseinrichtung u.a. 96
übrige Haushaltausgaben 85
Telefon/Internet/Post u.a. 89
Computer/Radio- und Fernsehgeräte u.a. 45
Zeitungen/Bücher/Abos 42
Verkehrsmittel 172
Körperpflege u.a. 65

Übrig bleibendes verfügbares Einkommen 156
Restaurants/Hotel 133
Unterhaltung/Erholung/Kultur 212
Geschenke/Spenden 40

Quellen: BFS Neurentenstatistik, HABE 2015-2017.

Für viele Frauen bleibt selbst eine Rente in dieser Höhe unerreichbar. Die Medianrente jener
Frauen, die sowohl eine AHV- wie eine BVG-Rente beziehen, liegt unter 3’000 Franken pro Monat.
Und bei einer Gesamtbetrachtung würde die Rentenhöhe der Frauen noch deutlich geringer aus-
fallen, denn fast ein Drittel der Frauen erhält gar keine BVG-Rente.

Rentenhöhe muss Ausgangspunkt jeder Reform sein

Gemäss Verfassung sollen die Leistungen der 1. Säule (AHV und IV) den Existenzbedarf angemes-
sen sichern, während die Leistungen der 2. Säule (berufliche Vorsorge BVG) darauf aufbauen und
die Fortführung der gewohnten Lebensweise in angemessener Weise zu ermöglichen haben.

Diese soliden Verfassungsziele stehen aber in erschreckendem Widerspruch zu den tatsächlich
ausbezahlten Renten. Selbst wenn eine Person alle Voraussetzungen erfüllt und ihr ganzes Er-
werbsleben ohne Lücken die gesetzlich geforderten Beiträge einbezahlt hat, muss sie mit einer
tiefen Rente rechnen. Denn die gesetzlich geschützten, maximal möglichen Rentenleistungen aus
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AHV und BVG entsprechen bei einer männlichen Einzelperson im Jahr 2021 einem Betrag von
4’370 Franken pro Monat.

Die überobligatorischen Renten der 2. Säule konnten lange Jahre darüber hinwegtäuschen, dass
die Realisierung der verfassungsrechtlich geforderten Altersvorsorge auf halbem Weg stecken ge-
blieben ist. Doch nun sinken die Durchschnittsrenten der 2. Säule bereits seit einigen Jahren –
einerseits wegen den tieferen Umwandlungssätzen im Überobligatorium, anderseits wegen der
wesentlich geringeren Verzinsung der Vorsorgeguthaben. Sie können den fehlenden gesetzlichen
Schutz nicht mehr kompensieren.

Der Bundesrat verschliesst sich dieser Realität, auch wenn er sich prominent für die Erhaltung des
Leistungsniveaus in der Altersvorsorge ausspricht. Seine Reformvorschläge zur AHV gehen gar in
die gegenteilige Richtung:

 Gemessen an der AHV-Medianrente bedeutet die Erhöhung des Frauenrentenalters von 64
auf 65 Jahre für die betroffenen Frauen eine Leistungseinbusse von rund 1’200 Franken pro
Jahr. Sofern sie denn überhaupt bis 64 arbeiten und Beiträge einzahlen können, denn die Ar-
beitsmarktsituation ist für ältere Arbeitnehmerinnen noch schwieriger als jene der Männer.

 Obwohl die Minimalrente der AHV 2021 um 10 Franken erhöht wurde, deckt die AHV-Rente
systembedingt einen immer kleineren Teil des Lohnes der Neurentnerinnen und Neurentner
ab, weil die Renten mit dem Mischindex nur alle zwei Jahre zur Hälfte an die Löhne und zur
Hälfte an die Teuerung angepasst werden. Nach Ansicht des Bundesrats soll der Ersatzquo-
tenindex von den anfänglichen 100 Prozent bis 2030 auf 86 Prozent sinken, also um ganze
14 Prozent. Nur die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente bietet hier Gegensteuer.

Rentenverluste in der 2. Säule

Vor fünf Jahren veröffentlichte der SGB zum ersten Mal eine Übersicht über die sinkenden Um-
wandlungssätze und schwindenden Pensionskassenrenten. Mittlerweile berichten auch Banken
und Versicherer fast monatlich über die zusammenbrechenden Renten in der 2. Säule.

Reglementarische Beiträge an die 2. Säule

Quelle: Schweizerische Pensionskassenstatistik 2019, eigene Darstellung.

Seit mehr als einem Jahrzehnt sind die Versicherten damit konfrontiert, immer mehr in die 2. Säule
einzubezahlen und dafür dennoch immer tiefere Renten zu erhalten. 2019 sind die Beiträge zwar
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leicht zurückgegangen. Dies ist aber auf einen stärkeren Anstieg der Beitragslöhne zurückzufüh-
ren. Wäre der Anstieg der Beitragslöhne etwa gleich wie im Vorjahr, wären auch die Beitragssätze
gestiegen.

2021 wird der Druck auf die Renten der 2. Säule weiter zunehmen. Viele Pensionskassen haben
bereits weitere Senkungen der technischen Zinssätze und der Umwandlungssätze beschlossen.
Grund dafür sind die tiefen Zinsen. Tiefe Zinsen sind für die nach dem Kapitaldeckungsverfahren
finanzierte 2. Säule besonders schwer zu verkraften. Der Anteil des Kapitalertrags an den Einnah-
men der beruflichen Vorsorge ist bereits drastisch gesunken. Während er im Jahr 1987 mit 32.6
Prozent noch dem sprichwörtlichen dritten Beitragszahler entsprach, fiel der Anteil des Kapitaler-
trags bis 2018 auf 19.9 Prozent. In gleichem Umfang stiegen die Beiträge der Versicherten an die
2. Säule kontinuierlich. Im Jahr 1987 kam auf eine Versicherte rund 2’300 Franken Kapitalertrag
(3’400 Franken zu Preisen von 2018). Die Versicherte zahlte durchschnittlich 4’800 (7’000) Fran-
ken an Beiträgen, die Arbeitgeberbeiträge miteinbezogen. Im Jahr 2018 waren es 4’333 Franken
Kapitalertrag und bereits 13’400 Franken an Beiträgen. Diese Entwicklung ist insofern bemerkens-
wert, als das Gesamtkapital der zweiten Säule im selben Zeitraum enorm zugenommen hat. Im
Jahr 1987 betrug das Kapital rund 158 Milliarden Franken, 2018 waren es bereits 865 Milliarden.
So sank der Anteil des Kapitalertrags am Kapital von über 6 Prozent in den 1990er Jahren auf
unter 1.9 Prozent 2018.

Quelle: Schweizerische Sozialversicherungsstatistik (SVS) 2020, eigene Darstellung.

Insgesamt bewegen sich die Kosten der sozialen Sicherheit in der Schweiz im europäischen Ver-
gleich mit rund einem Viertel des BIP zwar im Mittelfeld der Länder West- und Nordeuropas. Doch
betrachtet man die kaufkraftbereinigten Ausgaben pro Kopf, hat die Schweiz die zweitteuerste Al-
tersvorsorge der europäischen Länder.1 Dies ist umso bedenklicher, als die Ersatzquote der schwei-
zerischen Altersvorsorge jener in anderen Ländern stark hinterherhinkt.

Konkret: wir zahlen massiv mehr für deutlich weniger Leistungen. Dies zeigen sowohl Vergleiche
mit OECD-Ländern als auch internationale Übersichten zur Altersvorsorge.2

1 Vgl. BFS, Panorama «Soziale Sicherheit», März 2020, S. 3.
2 OECD, Net pension replacement rates, Men, % of pre-retirement earnings, 2018, https://data.oecd.org/chart/6d6s; Mercer

CFA Institute Global Pension Index 2020, Subindex Angemessenheit.
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Schlussfolgerungen und Forderungen

Wer ein Leben lang gearbeitet hat, verdient eine gute Rente. Obwohl uns die Verfassung dies seit
fast 50 Jahren vorschreibt, sind wir immer weiter davon entfernt. Der SGB ist deshalb überzeugt,
dass es jetzt ein starkes Engagement für gute Renten braucht.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die verfassungsmässigen Leistungsziele der Altersvor-
sorge erreicht werden können: durch eine Stärkung der AHV, durch bessere Leistungen der be-
ruflichen Vorsorge oder durch eine Kombination von Massnahmen in den beiden Säulen. Was zu
bevorzugen ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Einerseits stellt sich die Frage, wie leistungs-
fähig das Kapitaldeckungsverfahren der beruflichen Vorsorge und das Umlageverfahren der AHV
als solche sind. Anderseits sind die Verteilungswirkungen der beiden Vorsorgesysteme unter-
schiedlich. Angesichts der Ausgangslage ergeben sich für den SGB die folgenden Konsequenzen
und Forderungen:

 Die AHV muss gestärkt werden. Damit die Renten und insbesondere die Frauenrenten zum
Leben reichen. Dazu hat der SGB in einer breiten Allianz von Arbeitnehmerverbänden, Par-
teien und RentnerInnenorganisationen die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente lanciert, die
er dieses Jahr einreichen wird.

 Die laufenden Reformprojekte werden sich an der Höhe der Altersrenten messen lassen müs-
sen. Reformvorhaben, welche zu sinkenden Rentenleistungen führen, sind an der Urne zum
Scheitern verurteilt.

 Die Leistungsziele der Verfassung sollten zu einem möglichst guten Preis erreicht werden.
Möglichst hohe Rentenansprüche sollten also mit möglichst tiefen Beiträgen erworben wer-
den. Das Umlageverfahren generiert für die überwiegend grosse Mehrheit der Erwerbstätigen
die mit Abstand höchsten Leistungen pro Beitragsfranken. Es braucht deshalb eine Stärkung
des Umlageverfahrens in der Altersvorsorge, über die Umlagekomponente im BVG-Kompro-
miss der Sozialpartner und über eine 13. AHV-Rente in der AHV.

 Um den zusätzlichen Finanzierungsbedarf in der Altersvorsorge solidarisch zu leisten, braucht
es ausserdem einen finanziellen Beitrag der SNB-Gewinne an die AHV-Renten.

 Der von Banken und Versicherungskreisen propagierte Ausbau der 3. Säule stellt keine Op-
tion dar, um die Altersvorsorge zu sichern. Die 3. Säule bietet für die überwiegende Mehrheit
der Bevölkerung keine Einkommenssicherheit im Alter.
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